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Mieterwollte Kabel oder Schüs'sel. Ein Gericht verwies ihn auf QrrlinerAngebote

WSNN Mrrrsn und Vermieter um
eine Parabolantenne ringen, daruI
prallen zwei Grundrechte-aufeinan-
der. Schon 1994 hat das Bupdesver-
fassungsgericht entschieden, es sei
ein aus Artikel S des Grrgrdgesetzes
rgsultierender Anspruch, sich aus
allgemein zugänglichen Quellen ut-
gehindert unterrichten zu köruren.
Das müsse bei Streitigkeiten um,Sa-
tellitenempfangsanlagen berück-
sichtigt werden (Az.: 1 BvR 439/93).
Allerdings sei dieserAnspruch mit
dem Eigentumsrecht des' Vermie-
terq nach Artikel 14 des Grundge-
setzes abzuwägen. Denn mit einer
störenden Parabolantenne werde
das Eigentum beeinträchtigt.

Nun kommt eine weitöre Ein-
schränkurrg hinzu. Das Amtsge-
richt Frankfurt/Main hat als erstes
deutsches Gericht entschieden,
dass ein Breitband-Internetan-
schluss den fuispmch auf eine Pr
rabolantenne kippen l€nn- Der
sprachliche und-kulturelle Benrg
anm Heimatlandkcinne so aufrecht-
erhalten werden. Allefdings sollten
sich Vermieter nicht zu frih freuen.

Auskindische M itbilqger konnten
. in der Regel jedoch ottläogun, dass
der Vermieter die ,,Sat-Schüssel"
abnieftte, sofern: sonst kein Pro-
gramm aus dem Heimatland emp-
fangen werden konnte. Folgende
Voraussetzungen mussten daftir ge-

' geben sein: Die Installation-erfolgt
fachgerecht rrnd lst baurechtlich zu-
HssiE; die Kosten gehen zulasten
des Mieters, der zudem auf Verlan-
gen Sicherheit ftir Kosten zu leisten
hat, die ,gegebenenfalls bei einer
späteren Demontage anfallen.

Der Bundesgerichtshof (BGH)
schränkte vor vier Iahren diesen
Anspruch etwas ein. Derur inz\nd-
schen sei die Programmvielfalt, die
tiber Kabel erhältlich ist, erheblich
größer geworden. Verftigbar ist die-
ses Angebot jedoch meist mr als
Pay{V. Ein mssischer Mieter harc
sich gern die Kosten ftir den Deco-
der örspart - außerdem argumen-
tierte er, es seien lediglich ftinf Hei-

' 'matsen-er verftigbm'Mit einer Pa-
rabolanterme hättb er mehr Aus-
wahl. Beim obersten deutschen
.Zivilgericht guckte der Mann in die

, _\, -r -.

Röhre: Mgesichts von ftinf mögli-
chen Heimatsende,rn müsser dem
EigentumsrechJ des Vermieters der
Vorrang eingeräumt werden (Az.:
wIIZRLuS/M)

Seit Breitband-Internet ih im-
mer mehr Haushalten rrerftigbar ist,
diskutieren Mietrechtler zuäem da-
rüber, ob Mieter auf den TV-Emp-
fang per Computer verwiesen wer-
'den' können. Mittlennreile lassen
sich Hunderte TV-Stationen aus äl-,
ler Welt online abnrfen. Die Beftir-
worter meinen, die Qualitat sei aus-
reichend, Kritiker hingegen finden,
dass , ein solches ,,schreibtisch-
Ibrnsehen' mit 

- 
einem richtigen

Fernseher nicht vergleichbar sei.
Das Amtsgericht Frankfut

schloss sich dem Online-Argument
nun an. Allerdings ist der ryaü nicht
übertragbar. Vor avei }ahren hat
der BGI{ bekräftigt, dass es beim
Antennenkrieg immer auf den Ein-
zelfall ankonüt. Wenn es nur um
eine kleine fuiterure geht, die kei-
nen stixt, müsse sie trptzl{*elan-
schluss genehnigt werden (lv.t
\trII ZR207 104')., Marc Lehmann


